
Textauszug aus: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erwin Rauscher / H.-F. Angel / M. Langer (Hg.) 
 
Edgar Josef Korherr - Studien zur religiösen Erziehung und Bildung 
Streiflichter aus der religionspädagogischen Zeitgeschichte 
 
Schriften zur Praktischen Theologie, Bd. 9 
 
Hamburg 2008, 416 Seiten 
 
ISBN: 978-3-8300-3792-7 

 



207 
 

Katholische Soziallehre im Religionsunterricht an 
AHS – Beispiel eines Dienstes der Katechese an der 
Gesellschaft 
 
In: O. Kimminich – A. Klose – L. Neuhold (Hg.): Mit Realismus und Leidenschaft. 
Ethik im Dienst einer humanen Welt. Valentin Zsifkovits zum 60. Geburtstag, Graz –
Budapest 1993, 433–445. 
 
1 Die katholische Soziallehre (= KSL) im österreichischen 
 Religionsunterricht und in der Katechese der Gegenwart 
 
Der österreichische Religionsunterricht gründet nicht nur im Selbstverständnis der 
Kirche (Verkündigungsauftrag). Wie alle anderen gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgemeinschaften hat auch die Katholische Kirche in Österreich durch Artikel 
149 des Bundesverfassungsgesetzes, der auf das Staatsgrundgesetz vom 21. 12. 
1867 zurückreicht, einen Auftrag zum Dienst an der Gesellschaft.1 Eine spezielle 
Form dieses Dienstes sind der Religionsunterricht in den Schulen, aber auch darüber 
hinaus vielfältige Formen der Katechese als „Vertrautmachen mit den Möglichkeiten 
des Christseins“ (Adolf Exeler). Wo immer das erfolgt, ist es zugleich auch ein Ver-
trautmachen mit Sinn- und Werterfüllung, mit Anliegen der basileia tou theou, die als 
Reich der Wahrheit und Gerechtigkeit, der Freiheit und des Friedens, der Versöhnung 
und der Liebe immer individuelles und gesellschaftliches Heil impliziert. Die Orte ei-
nes solchen katechetischen Dienstes reichen von der Familienkatechese über unter-
schiedliche Formen kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit bis hin zu speziellen Angebo-
ten für Senioren, Alleinerzieher, Menschen in besonderen Lebenssituationen.2 Die 
Formen und Weisen dieses Dienstes sind vielfältig. Das Einbringen von Anliegen der 
KSL, die als eine durch Glaube und Vernunft fundierte Gesellschaftslehre nichts ande-
res ist als „die Ausformulierung der christlichen Botschaft auf die soziale Wirklichkeit 
der Gegenwart hin“3, ist in allen Fällen unabdingbare Voraussetzung. Dieses Einbrin-
gen erfolgt allerdings in den einzelnen katechetischen Bereichen heute noch in sehr 
unterschiedlicher Weise. Wer etwa die zahllosen Behelfe für den pfarrlichen Firmun-
terricht durchsieht, wird den Eindruck gewinnen, dass dort die Einbeziehung der KSL 
meist eher zufällig und unreflektiert als gezielt und geplant erfolgt. Wie sonst könnte 
es sein, dass katechetische Lehrgänge, die auf das Sakrament der Mündigkeit vorbe-
reiten, kaum etwas näher auf Personwürde und Gemeinwohl oder auf Texte wichti-
ger Sozialenzykliken eingehen? Dies verwundert umso mehr, als die päpstlichen und 
konziliaren Appelle zur Vermittlung und Verwirklichung der KSL „an Eindringlichkeit 
kaum zu überbieten“ sind.4 
 
Am besten scheint heute in Österreich die KSL in den Religionsunterricht der allge-
meinbildenden höheren Schulen (= AHS) integriert. Exemplarisch werden daher am 
Beispiel dieses Religionsunterrichts das Anliegen und einige damit verbundene Pro-
bleme dargestellt. Es ließe sich Ähnliches auch für berufsbildende höhere Schulen (= 
BHS) zeigen, unbeschadet der Tatsache, dass dort einiges eine für den jeweiligen Be-
rufstyp notwendige und spezifische Akzentuierung erfahren muss, so z. B. die Part-
nerschaft in den Unternehmen, die Bewertung des Marktes und dessen Ausrichtung 
auf das Gemeinwohl, Verantwortlichkeit im Sinn des Subsidiaritätsprinzips, die Sicht 
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des Menschen als Indikator und nicht als Regulator eines guten Unternehmens u. ä. 
m.5 An beiden Schultypen wird der Religionsunterricht verstanden im Blick auf Anfor-
derungen des Heute für die Welt von morgen, als ein „Lernen für die Zukunft“, als 
Erziehung zur Solidarität, zur Verantwortung und zu(m) Werten, als „Mittlerdienst“, 
der u. a. unter dem Ethos der Weltverantwortung steht.6 Dies schließt theozentri-
sche, „gnadenhafte“ i. e. S., „religiöse“ Begründungen des Religionsunterrichts nicht 
aus, ja im Gegenteil, es setzt sie voraus und resultiert aus ihnen. Auf die Zusammen-
hänge von Transzendenz, Werterfahrung, Entdecken der Wirklichkeit in ihrer Mehrdi-
mensionalität mit den sozialen Dimensionen hat der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz mit nicht zu verkennendem Nachdruck hingewiesen.7 Von Rerum 
Novarum (1891) bis Centesimus Annus (1991), von lateinamerikanischen, teilkirchli-
chen Dokumenten (etwa: Medellin 1968) bis zum Sozialhirtenbrief der katholischen 
Bischöfe Österreichs (1990) und bis hin zu ökumenischen Dokumenten (Basel 1989) 
belegen alle Dokumente einer christlichen Soziallehre diesen Zusammenhang.8 
 
2 Die KSL im österreichischen Lehrplanwerk 1983  
 für den Religionsunterricht an höheren Schulen 
 
Gegenwärtig9 gelten in Österreich an höheren Schulen Lehrpläne, die 1983 von der 
österreichischen Bischofskonferenz in Kraft gesetzt wurden. Das Lehrplanwerk 1983 
ist Resultat eines mehrjährigen gesamtösterreichischen Einsatzes.10 Noch nie zuvor 
war ein österreichischer Lehrplan für den Religionsunterricht so intensiv, unter Einbe-
ziehung aller einschlägigen Institute und Arbeitsgemeinschaften sowie von Fachleu-
ten erstellt worden wie dieser. Das formale und religionsdidaktische Grundkonzept 
des Lehrplans 198311 wurde in der Folge auch für die Lehrpläne an Anstalten für Kin-
dergartenpädagogik12 und für den Religionsunterricht an berufsbildenden mittleren 
Schulen13 übernommen. Somit wird heute der Religionsunterricht an mittleren und 
höheren Schulen in Österreich von einer gemeinsamen Grundstruktur14 bestimmt, die 
in einer eigenen, die österreichischen Verhältnisse berücksichtigenden „Curriculum-
Strategie“ entwickelt wurde.15  
 
Seit spätestens 193616 weiß man, dass Religionsunterricht nicht eine „Minitheologie“ 
sein darf, sondern eigenständigen Gesetzlichkeiten der Verkündigung zu folgen hat. 
Es geht in diesem Unterricht nicht einfach darum, Inhalte der theologischen Diszipli-
nen zur Kenntnis zu nehmen (was selbstverständlich notwendig ist) und sie durch 
entsprechende Methoden den Schülern schmackhaft zu machen. Die durch die Theo-
logie reflektierten Inhalte des christlichen Glaubens sind zwar die wichtigste, aber 
eben nur eine Dimension in einem mehrdimensionalen Geschehen. Für einen frucht-
baren Religionsunterricht ist die Beachtung der anthropogenen und soziokulturellen 
Gegebenheiten, der Zielproblematik, der methodischen Möglichkeiten und der in der 
jeweiligen Schule gegebenen Aufgaben Bedingung für das Gelingen.17 
 
Ein weiterer Unterschied zwischen Theologie als Wissenschaft und Religionsunterricht 
als Praxis liegt darin, dass der Religionslehrer auf vielfache Weise „zusammen schau-
en“ muss, was der Theologe als Wissenschaftler fein säuberlich trennt und unter-
scheidet. Für Volksschulen und für die AHS-Unterstufe hat man das immer schon er-
kannt. In der AHS-Oberstufe ist man in Österreich erst 1967 von einer nahezu aus-
schließlichen Zuordnung der einzelnen Schuljahre zu einzelnen theologischen Diszipli-
nen abgegangen. 
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Natürlich weiß man heute auch in der Theologie um die Verflochtenheit der Anliegen 
einer theologischen Einzeldisziplin mit anderen Inhalten und Disziplinen. Auch ein 
Blick auf Dokumente der KSL belegt das Bewusstsein um diese Verflochtenheit. Als 
Beispiel kann man etwa auf jene Passagen in Centesimus Annus verweisen, die auf 
die vom Atheismus hervorgerufene geistige Leere als Wurzel der jüngsten Ereignisse 
in den bisherigen kommunistischen Staaten hinweisen. Hier wird Sozialwissenschaftli-
ches, Fundamentaltheologisches, Philosophisches und auch Dogmatisches sehr oft 
„zusammengesehen“. In noch viel größerem Ausmaß erfordert dies meist der Unter-
richt. Viele Anliegen der KSL sind daher vor allem in der Unterstufe der AHS ebenso 
wie etwa heute auch im neuen französischen Erwachsenenkatechismus18 in andere 
Zusammenhänge integriert. So findet man z. B. das Anliegen der Versöhnung und 
des Friedens auf der Ebene der Völker und Nationen im RU der 2. Klasse AHS hinein 
verwoben in das Kapitel über Umkehr und Buße (auch) des Einzelnen.19 
 
Noch eine weitere Verflochtenheit ist im Hinblick auf die KSL innerhalb des RU zu be-
achten: deren Zusammenhänge mit wissenschaftlichen Soziallehren und -philosophi-
en, mit christlichen sozialen Bewegungen aber auch mit der Notwendigkeit der Moti-
vation und der Impulsgebung zu eigenständigem sozialem Handeln der Schüler. Mit 
anderen Worten heißt dies, dass neben der wissensvermittelnden, inhaltsbezogenen 
Aufgabe auch eine Reihe von erzieherischen Anliegen und Aufgaben zu berücksichti-
gen sind. Als Ergebnis der sehr komplexen und lang diskutierten Problematik kann 
man festhalten, dass die Anliegen der KSL heute in den Lehrplanwerken auf folgende 
Weise gewahrt und berücksichtigt werden: 

 Man findet eine Reihe von Themenfeldern, die schwerpunktmäßig (in der Ober-
stufe ausschließlich) Inhalten der KSL gelten. 

 Der Lehrplan nennt fünf theologisch begründete und vier anthropologisch be-
gründete Richtziele. Jedes Thema wird jeweils in den Schnittpunkt eines theolo-
gischen und eines anthropologischen Richtzieles gestellt. Die letzteren sind:  
1) sich selbst verstehen und annehmen;  
2) sich mit allen Menschen solidarisch sehen;  
3) sich im Kosmos als abhängig und mitgestaltend bejahen;  
4) in den Grunderfahrungen und -bedürfnissen die Sinnfrage wahrnehmen.  
Die theologisch begründeten Ziele sind:  
A) Welt und Mensch (im Lichte des Glaubens und der gegenwärtigen wissen- 
 schaftlichen Erkenntnisse) deuten; 
B) das befreiende Handeln Gottes für die Menschen und mit den Menschen se- 
 hen und anerkennen; 
C) die Bibel als Zeugnis des befreienden Handelns Gottes für die Menschen und  
 mit den Menschen sehen und anerkennen;  
D) Inkulturation als Wesensmerkmal des christlichen Glaubens erfassen und  
 verwirklichen; 
E) aus christlicher Verantwortung heraus handeln. 
Vor allem bei Themen, die den Zielen 1), 2), A) und E) zugeordnet sind, wird ei-
ne Fülle von sozialethischen oder sozialethisch relevanten Anliegen in den Religi-
onsunterricht aller Klassen eingebracht. 

 Unter den Unterrichtsprinzipien, die jedes Thema, wo dies möglich oder sinnvoll 
ist, zu bestimmen haben, finden wir Anliegen wie: das Prinzip der Beachtung der 
individuellen und sozialen Beziehungen (... Fundament für andere Unterrichts-
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prinzipien); das Prinzip der Erfahrungsorientierung (Erfahrungen deuten, kritisch 
reflektieren und vorbereiten, vor allem auf dem Gebiet der Mitmenschlichkeit ...); 
das Prinzip der Gesellschafts- und Berufsbezogenheit (Wo immer dies möglich ist, 
soll auf einschlägige Probleme und Fragen der Gesellschaft, der gegenwärtigen 
Arbeitswelt und der künftigen Berufswelt der Schüler Bezug genommen werden); 
das Prinzip der Familienbezogenheit (Dem jungen Menschen sollen sowohl Hilfen 
zur Selbständigkeit wie auch zur Wahrnehmung seiner Aufgaben in der eigenen 
gegenwärtigen Familie und in seiner zukünftigen Familie angeboten werden); das 
Prinzip der Lebensnähe (Der Religionsunterricht soll ‚vom Leben her‘ und ‚zum 
Leben hin‘ erziehen. Dabei sind nicht nur das individuelle Leben des Schülers und 
die Klassengemeinschaft zu sehen, sondern die Gesamtheit des Lebens in der 
modernen Welt mit ihren Strukturen, Problemen, Möglichkeiten und Aufgaben.); 
das Prinzip der Fächerverbindung und der Kooperation (Eine spezielle Form ist 
der fächerübergreifende Unterricht, den das Österreichische Katechetische Direk-
torium (Nr. 7.9) nachhaltig empfiehlt. Erfahrungsgemäß korrespondieren viele 
Themen eines fächerübergreifenden Unterrichts mit Themen von Sozialkunde, 
Wirtschaftskunde, Umweltkunde und damit auch mit Anliegen der KSL.) 

 Um bewusst zu machen, dass es im Religionsunterricht nicht nur um Vermittlung 
von Kenntnissen, Inhalten und Wahrheiten geht, sondern auch um Lebenshilfe, 
Wegweisung, Führung und Erziehung, werden im Lehrplan Erziehungsanliegen 
eigens herausgehoben. Im Hinblick auf die KSL steht das Anliegen der Friedens-
erziehung an exponierter Stelle.20 Neben der Friedenserziehung gelten für den 
Religionsunterricht aber auch alle anderen Erziehungsanliegen, die die österrei-
chischen Schulgesetze vorsehen. Die Namen der im Lehrplan für den RU eigens 
genannten lassen die Beziehung zur KSL erkennen: Medienerziehung, Politische 
Bildung, Sexualerziehung, Erziehung zu Partner- und Elternschaft, Gewissensbil-
dung, Friedenserziehung, Erziehung zu verantworteter Haltung in Wirtschaft, 
Technik, Verwaltung und Freizeit.21 

Vergleicht man die Konkretisierung all dieser Anliegen in den Religionsbüchern für 
AHS22, so scheint das Urteil keine Übertreibung: In keinem österreichischen Lehrplan-
konzept war die KSL in solchem Ausmaß berücksichtigt wie im Lehrplanwerk 1983. 
 
3 Weitere Ansatzpunkte für die KSL 
 
Es gibt heute aber noch weitere Möglichkeiten für die Einbeziehung von KSL in den 
Religionsunterricht an der Oberstufe der AHS. Dazu zählen: 

 Die Möglichkeit, zusätzlich zum Pflichtgegenstand r. k. Religion noch den Wahl-
pflichtgegenstand r.k. Religion zu besuchen. Der Lehrplan für diesen Wahlpflicht-
gegenstand23 stellt sehr viele der vorgesehenen Inhalte unter das Richtziel „Sich 
mit allen Menschen solidarisch sehen“. Darüber hinaus sieht er vertiefend eine 
Reihe von spezifisch sozialethischen Themen vor. Von 33 möglichen Themenfel-
dern sind 4 der KSL schwerpunktmäßig zuzuordnen: 29) Kirche in der pluralisti-
schen Gesellschaft (darin auch: das Verhältnis von Kirche und Staat in Öster-
reich); 30) Der Christ im öffentlichen Leben (darin: die Pastoralkonstitution ‚Gau-
dium et spes‘; die soziale Dimension christlicher Moral; das gesellschaftspolitische 
Engagement als christlicher Auftrag; das Gewissen in demokratischen Entschei-
dungsprozessen; Friede und Friedensstrategien als Aufgabe der Christen u.a.m.); 
31) Kirche und soziale Gerechtigkeit (darin: Sozialeinrichtungen der Kirche in Ös-
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terreich; Grundzüge der kirchlichen Soziallehre; kirchliche Dokumente zur sozia-
len Frage und ihr gesellschaftspolitischer Hintergrund; das soziale Engagement 
der Kirche in Geschichte und Gegenwart; Arbeitswelt und Wirtschaft in christli-
cher Sicht; Leben und Werk sozial engagierter Christen; die Anwendung der 
christlichen Soziallehre auf Einzelfragen; abendländische Kirche und Kirche in der 
Dritten Welt; Entwicklungshilfe als Dienst am Frieden); 32) Die Weltverantwor-
tung der Christen (darin: kirchliche Aussagen zur Verantwortung des Menschen 
für die Welt; der Beitrag der Christen zur Erhaltung des Friedens; Christen im 
Dienst von internationaler Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Mission). Neben 
diesen ‚direkten‘ Themenfeldern findet man Hinweise auf die Soziallehre noch in 
anderen, so etwa im Themenfeld 1) Christliche Anthropologie: Texte des II. Vati-
kanums und der Christlichen Soziallehre zum Verständnis des Menschen. 

 Eine weitere Möglichkeit zur Einbeziehung sozialethischer Fragen und Anliegen 
bieten ab 1991 die „Fachbereichsarbeiten“ in der Oberstufe der AHS.24 

Ehe wir uns der Frage stellen, wieweit die durch Lehrpläne und Lehrbücher gebote-
nen Möglichkeiten auch genützt und realisiert werden, soll ein kurzer Blick auf Inhalt 
und Intentionen der KSL in der AHS die Sicht der religionspädagogischen Planung 
und Zielsetzung noch etwas vertiefen. 
 
4 Sozialethische Inhalte und Aufgaben in der AHS 
 
Der Lehrplan 1983 der AHS konzentriert in der 7. Klasse die ‚Grundzüge der katholi-
schen Soziallehre‘, die im vergangenen und auch noch im folgenden Schuljahr an 
vielen Stellen zur Sprache kommen, im Kontext mit der ‚Verantwortung des Christen 
in Arbeitswelt und Wirtschaft‘. Als verbindlicher Kernstoff wird vorgeschrieben: 1. Die 
Stellung des Menschen als soziales Wesen in Gesellschaft, Staat und Wirtschaft; 2. 
Prinzipien der katholischen Soziallehre und ihre Schutzfunktion für die Würde des 
Menschen; 3. Die Sozialenzykliken der Kirche als Antwort auf dringende Fragen ihrer 
Zeit; 4. Beruf als Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und als Dienst am Nächsten; 5. 
Beruf als Verantwortung und Dienst an der Vollendung der Schöpfung und als per-
sönlicher Auftrag – Berufung; 6. Probleme der heutigen Arbeitswelt und der Wirt-
schaftssysteme, Lösungsversuche. Zu diesen Kernstoffen kommen noch 11 Erweite-
rungsstoffe, so etwa: Die Arbeiterfrage des 18. und 19. Jahrhunderts als Anstoß zur 
Entwicklung der katholischen Soziallehre und der Einsatz der Kirche zur Lösung sozia-
ler Spannungen und zum Aufbau einer Sozialordnung. Die Konkretisierung dieser 
Lehrplanforderungen im entsprechenden Kapitel des Religionsbuches25 zeigt, dass 
man eine Forderung Valentin Zsifkovits' sehr ernst nahm: Unter den „Inhalten und 
Anliegen der katholischen Soziallehre stehen die Anwaltschaft für die Person und ih-
ren Vorrang und die Anwaltschaft für ein wohlverstandenes Gemeinwohl als große 
Bewährungsfelder auch in Zukunft im Zentrum“26. Gegenüber einer individualisti-
schen und einer kollektivistischen Verkürzung des Menschseins steht im Religions-
buch ein „solidarisches Menschenbild“ im Mittelpunkt sozialethischer Ausführungen.27 
Aus ihm werden Prinzipien der KSL (konkret: Solidarität, Partizipation, Subsidiarität) 
abgeleitet. Andere Anliegen (z. B. Familie, Solidarität mit Armen, Friede) werden aus-
führlich in eigenen Themenfeldern oder in größeren anderen Zusammenhängen (z.B. 
Friede im Rahmen des Themenfeldes „Ethische Probleme der Gegenwart“) behan-
delt. 
 
Der starke Konnex von KSL und Arbeitswelt – Wirtschaftswelt ist verständlich, da ja 
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an der Wurzel der KSL Probleme der Arbeitswelt standen (vgl. Rerum novarum) und 
zudem die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit eine Konzentration auf exemplari-
sche Sichtweisen verlangt. Es ist aber dennoch die Frage anzumerken, ob nicht stär-
ker als bislang zumindest auf der Ebene der Lehrplanung das Grundsätzliche über 
Einzelprobleme von Arbeit und Wirtschaft gestellt werden sollte.28 Dies könnte ver-
hindern helfen, dass wichtige Dinge, etwa das Wertprinzip im konkreten Unterricht, 
allzu sehr aus dem Blickfeld geraten.29 
 
Man darf aber wohl sagen, dass die o. g. Inhalte den Blick auf das Basiswissen eines 
Maturanten eröffnen. Darüber hinaus findet man bei Hospitationen im RU der Ober-
stufe oft eine ganze Reihe reflektierter und begründeter Inhalte, die über ein Basis-
wissen hinausreichen und einen Beitrag des Religionsunterrichts zur „höheren" Allge-
meinbildung darstellen. Neben der Kenntnis exemplarischer Texte aus kirchlichen Do-
kumenten der KSL zählen dazu: 

 Aufzeigen von großen Zusammenhängen, etwa zwischen Menschenrechten, poli-
tischer Humanität und Gottesbild30, zwischen dem Glauben des einzelnen und 
den Auswirkungen dieses Glaubens auf die Gesellschaft ...; 

 Erkennen von Entwicklungslinien, etwa von der Arbeiterfrage (Rerum novarum 
1891) bis zur weltweiten Dimension der Gerechtigkeit (Octogesima adveniens 
1971), zur Bedeutung internationalen Handelns (De iustita 1971), zur Spiritualität 
der Arbeit (Laborem exercens 1981), zu Strukturen der Sünde und der Sündhaf-
tigkeit von Strukturen (Sollicitudo rei socialis 1987) ...; 

 Kenntnis großer Persönlichkeiten auf dem Gebiet der katholischen sozialen Bewe-
gung (Ketteler, Kuefstein, Vogelsang, Burjan u. a. m.); 

 Verständnis der KSL nicht als starres System, sondern als lebendiges, geistiges 
Ringen um eine Verwirklichung des aus Schöpfung und Erlösung wachsenden 
Auftrags an Christen und an Menschen guten Willens. 

Zum Wissen kommt immer auch das Üben und Einüben; so das Üben der Anwen-
dung der Prinzipien der KSL in unterschiedlichen Lebenssituationen, in denen ja nicht 
selten die Ansprüche mehrerer Grundsätze aufeinandertreffen und abgewogen wer-
den müssen, um zu einer subjektiv verantwortbaren und objektiv richtigen Entschei-
dung zu kommen. 
 
5 Ist die inhaltliche Planung ‚stimmig‘? 
 
Will man überprüfen, ob die durch Lehrpläne und Religionsbücher gegebenen Funda-
mente ausgewogen und stimmig sind, so stehen heute grundsätzlich als Maßstab ei-
ne Reihe von Gesamtdarstellungen der KSL31 und zur Überprüfung einzelner Anliegen 
eine Fülle von Einzelstudien32 zur Verfügung. Von Seiten der christlichen Sozialwis-
senschaften findet man dabei jedoch auch recht unterschiedliche Gewichtungen der 
Wünsche an den Religionsunterricht. Es gibt maßvolle und doch sehr ausgewogene 
Überlegungen. Schon vor mehr als einem Jahrzehnt hat Valentin Zsifkovits als Grund-
forderung angemeldet: „Inhaltlich ist die Katholische Soziallehre darzustellen als die 
auf dem christlichen Menschenbild basierende Lehre von der Ordnung des gesell-
schaftlichen Lebens“33. Sie konzentriere sich um die großen Grundprinzipien: Person-
prinzip, Solidaritätsprinzip, Gemeinwohlprinzip und Subsidiaritätsprinzip. Walter Ker-
ber – Heimo Ertl – Michael Hainz nennen 12 Hauptanliegen der KSL: Verbindung der 
religiösen und sozialen Dimension des Lebens; Würde der menschlichen Person; poli-
tische Grundrechte; Option für die Armen; Verbindung von Liebe und Gerechtigkeit; 
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Förderung des Gemeinwohls; Subsidiarität; politische Partizipation; wirtschaftliche 
Gerechtigkeit; Sozialpflichtigkeit des Eigentums; weltweite Solidarität; Förderung des 
Friedens.34 Auch sie könnten als Maßstab zur Überprüfung von Lehrplänen und Lehr-
büchern dienen, zumal in der Interpretation Anliegen, die im Titel nicht genannt sind 
(z. B. Familie), durchaus enthalten sind. 
 
Für den katholischen und evangelischen Religionsunterricht in der BRD hat Manfred 
Spieker35 die zugelassenen Lehrpläne und Schulbücher dahingehend untersucht, ob 
und wie sie die zentralen Anliegen und Inhalte der KSL bzw. der evangelischen Sozi-
alethik behandeln. Er hat dafür einen Fragebogen entwickelt, der 12 Seiten umfasst 
und der in einschlägigen Rezensionen mit Recht als Überforderung bezeichnet wird. 
Werner Trutwin meint dazu: „Ein (Religions-)Buch, das auch nur kurz auf die meisten 
der von ihm gestellten Fragen einginge, wäre ein Fachbuch für katholische Sozialleh-
re, das die meisten Lehrer und sicher alle Schüler überfordert.36 Alfred Gleißner be-
grüßt Spiekers Untersuchung als Beitrag eines Dialogs zwischen Religionspädagogik 
und Sozialethik. Jedoch auch er findet eine Reihe von Einwänden.37 Man sollte sie be-
rücksichtigen, ehe man Spiekers Fragebogen einmal auf österreichische Pläne und 
Bücher anwendet. Eine umfangreiche und ausgewogene Untersuchung „Katholische 
Soziallehre im Religionsunterricht des Gymnasiums“ legte Eugen Baldas vor.38 Er be-
zieht sich auf den gymnasialen Religionsunterricht in der BRD. Seine Forderungen 
und Ergebnisse sind nicht ohne weiteres auf österreichische Situationen zu übertra-
gen. Dennoch wäre sehr zu wünschen, dass der katholische Religionsunterricht an al-
len Schultypen Österreichs einmal mit ähnlicher Gründlichkeit analysiert und unter-
sucht würde. Bislang steht eine solche sozialwissenschaftliche Untersuchung für ös-
terreichische AHS noch aus. 
 
6 Die konkrete Verwirklichung der Lehrplanforderungen  
 im Unterricht 
 
Der beste Lehrplan und das beste Religionsbuch garantieren noch keine richtige und 
fruchtbare Vermittlung der KSL. Durch die Inhalte in Lehrplan und Religionsbuch al-
lein kommt kein Schüler zu sozialethischem Handeln oder zu sozialer Gesinnung. Da-
mit Ethik gelebt und zur Moral wird, bedarf es neben der notwendigen Einsichten als 
Voraussetzung für das Handeln auch der Anerkennung der entsprechenden Werte, 
der Werterkenntnis, der entsprechenden Motivation und entsprechender Haltungen 
und Einstellungen, die nicht allein durch Unterricht, sondern nur durch eine Erzie-
hung von Geburt an gefördert werden können. An einer Erziehung zu den sozialen 
Werten kann der Religionsunterricht – wie jeder Unterrichtsgegenstand – nur mitwir-
ken.39 Er kann aber sehr viel mitwirken, wenn es ihm gelingt, entsprechendes Inter-
esse zu wecken, aufzugreifen, zu fördern, den Schüler sensibel zu machen für die so-
zialethischen Dimensionen in allen Lebensbereichen, die Grundwerte der Humanität 
als erstrebenswert aufzuzeigen, den sozialen Einsatz als Not wendend bewusst zu 
machen, Mechanismen der Unfreiheit durchschauen40 und Fehlformen sozialen Han-
delns erkennen und unterscheiden zu helfen, Motive für richtiges Entscheiden anzu-
bieten. Diese unsystematisch aufgezählten Anliegen ließen sich nach vielen Richtun-
gen hin vermehren. 
 
Dem Schüler wird ein Anliegen zunächst durch einen Einzelfall bewusst und interes-
sant. Daher geht der Unterricht in der Regel von einem Einzelfall aus, nennt Kon-
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trasterfahrungen (Edward Schillebeeckx) und zeigt an Erfahrungen, wie Sinn und 
Wert in Imperativen, Normen und Regeln verbalisiert sind.41 Sozialethische Normen 
sind ja (auch) gespeicherte Erfahrungen und gespeichertes ethischmoralisches Ler-
nen, objektgewordene sittliche Erkenntnis und als solche Entscheidungshilfe. Ihre 
„Re-subjektivierung"42 reicht über die Unterrichtszeit hinaus. 
 
In den meisten Fällen sind die sozialethischen Normen auch dem Nichtglaubenden 
einsichtig. Der Glaubende kann darüber hinaus ein Mehr im Lichte seines Glaubens 
erkennen. So lassen sich Menschenrechte und Menschenwürde in ihrer Sinnhaftigkeit 
auch von einem Nichtglaubenden als positiv anerkennen. Der an Gott Glaubende er-
fasst eine weitere Dimension, die den Mitmenschen dem Verfügen noch mehr ent-
zieht und ihn als Bruder erweist. Von der Auferstehung Christi und von dem auf uns 
zukommenden Reich Gottes her können Menschenwürde und Menschenrechte in ei-
ner letzten Tiefe nicht nur als tatsächlich möglich, sondern als endgültig (als bis zum 
Ende geltend und jedem Ende standhaltend) gesehen und verstanden werden. 
 
Nicht übersehen werden darf in diesem Zusammenhang auch die kritische und 
selbstkritische Aufgabe des Religionsunterrichts. Zu moralischem Handeln auf dem 
Gebiet des Sozialen befähigen heißt, auch einen klaren Blick für die Gefährlichkeit 
von Extremen zu vermitteln, mögen diese in einer Überbetonung der Freiheit des ein-
zelnen gegenüber der Solidarität mit den anderen oder in der Überbewertung des 
Kollektives oder der Strukturen, mögen sie im Kapitalismus oder im Marxismus 
liegen. Kritisches Bewusstsein erkennt, dass es nicht nur ein Recht auf Arbeit, son-
dern auch eine Pathologie der Arbeit gibt.43 Analoges gilt für viele Bereiche der KSL. 
Kritische, mündige Gläubigkeit geht aber auch der Frage nicht aus dem Weg, ob 
christliche Soziallehre wirklich immer „Zeit-gerecht“ zur Stelle war oder ob sie nicht 
oft allzu lange an den Zeichen der Zeit vorbeigesehen hat. Dass die erste Sozialen-
zyklika erst nahezu ein halbes Jahrhundert nach dem Kommunistischen Manifest er-
schien, dass die europäische Kirche im 19. Jahrhundert die Arbeiter verlor und so das 
„Skandalum des 19. Jahrhunderts" (Pius XII.) mit zu verantworten hat, u. ä. m., darf 
um der Wahrheit willen nicht verschwiegen werden.44 In „kritischer Funktion“ lenkt 
der Religionsunterricht an höheren Schulen den Blick nach außen und innen, immer 
aber im Bewusstsein, dass Verbesserungen stets mit einer Metanoia des bzw. der 
einzelnen beginnen. 
 
Die konkrete Verwirklichung der KSL im Alltag der Schule hängt von einer Reihe von 
Voraussetzungen ab und darf auch die Schwierigkeiten nicht verkennen. Auf die 
seitens der Religionslehrer erforderlichen Voraussetzungen verwies Valentin Zsifkovits 
schon 1980. Es bedürfe sozial sensibler Religionslehrer, die fähig sind, in den Schü-
lern ein soziales Sensorium zu wecken. Valentin Zsifkovits erkennt in diesem Zusam-
menhang auch, dass das so wichtige Einüben sozial richtiger Verhaltensweisen indem 
beschränkten Lebensausschnitt des Religionsunterrichts nur ansatzweise geschehen 
kann. Eine weitere Voraussetzung sei die klare Erkenntnis der Unterschiede zwischen 
der KSL und anderen Soziallehren. Der Religionslehrer müsse darüber hinaus das So-
ziale als integrierenden Bestandteil des Religiösen begreifen. Nur so entgehe er der 
drohenden Gefahr, Theologie in Soziologie aufzulösen oder im luftleeren Raum zu 
konstruieren. Und schließlich wünscht sich Valentin Zsifkovits die Freude der Religi-
onslehrer an der KSL „samt der damit verbundenen Überzeugung, dass diese Lehre 
wichtige Orientierungen für den einzelnen und für die Gesellschaft zur Bewältigung 
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der Probleme von heute und morgen zu bieten vermag“45. 
Als fünfte Voraussetzung nannte Valentin Zsifkovits 1980 etwas, was dann die Lehr-
pläne 1983 bewusst und intensiv anstreben: „Lehrinhalte dieses Systems (der KSL) 
auch dort einzubauen, wo im Lehrplan nichts Eigenes dafür vorgesehen ist, wo sich 
aber stofflich-organische Ansatzpunkte ergeben; etwa bei der Vermittlung der bibli-
schen Lehre, der Kirchengeschichte und der Moral“46. Gerade das fordern die o. g. 
Unterrichtsprinzipien. 
 
Voraussetzungen auf Seiten der Schüler gibt es viele.47 Eine der wichtigsten ist wohl, 
dass die Schüler außerhalb des Religionsunterrichts gelebte KSL als Realität erfahren 
können. Hier findet die KSL im Religionsunterricht heute bessere Voraussetzungen 
vor als mancher Inhalt der Dogmatik oder der Sakramententheologie. Die Schüler be-
gegnen zahlenmäßig viel häufiger dem Einsatz für Arbeitslose, Flüchtlinge, für die 
Dritte Welt als der Spendung des Sakraments der Krankensalbung oder einem öku-
menischen Konzil. Untersuchungen über die epochalpsychische Situation der heuti-
gen Jugend zeigen nicht selten eine positive Einstellung zu sozialen Werten. Selbst-
verständlich gilt es hier auch zu sehen, dass es leichter ist, den Fernen in Lateiname-
rika zu lieben als den Nachbarn, mit dem man Tür an Tür wohnt. Clive Staples Lewis 
hat in seiner „Dienstanweisung für einen Unterteufel“48 die Gefährlichkeit einer bloß 
auf den ‚Fernen‘ orientierten Liebe treffend beschrieben. Darüber hinaus gibt es auf 
den verschiedensten Ebenen auch Schwierigkeiten und Hindernisse. So ist jede Ich-
Verkrampfung, möge sie schuldhaft (Sünde) oder krankhaft (Neurose) sein, ein 
Hemmnis für die Entfaltung von Moral und Mitmenschlichkeit. Jungen Menschen fällt 
es oft schwer, Gegensätze wie die Polaritäten einzelner – Gemeinschaft, Einzelinter-
essen – Gemeinwohl, Selbstbehauptung – Gewaltlosigkeit, Recht – Liebe, Gerechtig-
keit – Barmherzigkeit ausgleichend ‚zusammenzuschauen‘. Dazu kommt noch, dass je 
nach Lebensalter und sozialer Reife ‚Gemeinschaft‘ anders erlebt und erfahren wird: 
als Mutter-Kind-Bindung, als Face-to-face-Gemeinschaft, als geschwisterliche Weltge-
meinschaft. Hier gibt es viele Entwicklungsschritte, die nicht ungestraft übersprungen 
werden können. Übersehen werden darf auch nicht, dass den Menschen zunächst 
nicht das Gemeinwohl und auch nicht der ethische Imperativ, sondern Eigeninteresse 
antreibt.49 
 
Voraussetzungen und Hindernisse auf Seiten der Lehrer und der Schüler zu analysie-
ren und in einer empirisch exakten Untersuchung bewusst zu machen, wäre ein wün-
schenswertes Anliegen und eine wertvolle Hilfe für die Religionspädagogik. Dass 
manche der Voraussetzungen und Hindernisse nicht einseitig bei Lehrern und 
Schülern liegen, sondern auch im Zusammenspiel vieler Faktoren schulischen 
Unterrichtens oder im Zeitgeist (Wertwandel) zu suchen sind, braucht nicht eigens 
betont werden. 
In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass zum Ethos eines Religi-
onslehrers das Bemühen um Objektivität zählt. Diese wird dort verfehlt, wo etwa aus 
kirchlichen Sozialdokumenten nur jene Texte herangezogen werden, die dem eige-
nen Standort eines Religionslehrers entsprechen. So werden bisweilen befreiungs-
theologische Texte häufiger zitiert als Sozialenzykliken und Sozialhirtenbriefe. Mag 
dies auch im einen oder anderen Fall „menschlich verständlich“ sein, ist es dennoch 
didaktisch bedenklich, denn Schüler haben ein Anrecht auf eine umfassende, aus-
gewogene und – soweit dies möglich – objektive Information. Wenn für den österrei-
chischen Religionsunterricht an höheren Schulen auch keine Einzeluntersuchungen 
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wie die von Günter Stachel50 und keine Gesamtanalysen wie die o. g. von Eugen Bal-
das vorliegen, darf man aber im großen und ganzen doch wohl aus zahlreichen Indi-
zien (Veranstaltungsprogramme der diözesanen Religionspädagogischen Institute, 
Berichte von Fachinspektoren für den Religionsunterricht, Diskussionen bei Fortbil-
dungstagungen von Religionslehrern u.a.m.) den Schluss ziehen, dass die Vermitt-
lung der KSL im gegenwärtigen Religionsunterricht an Gymnasien als Aufgabe nicht 
nur erkannt, sondern auch wahrgenommen wird. Umfang, Ausgewogenheit und In-
tensität dieses Wahrnehmens korrespondieren mit großer Sicherheit mit dem Ausmaß 
und der Intensität der Ausbildung der Religionslehrer in Fragen der Katholischen 
Soziallehre. Im Hinblick darauf ist es sehr zu bedauern, dass bei der Novellierung der 
Lehramtsprüfungsvorschrift für das Lehramt an höheren Schulen 1988 die „Religions-
pädagogische Soziologie“ eliminiert wurde.51 Diese hatte bislang Brückenfunktion 
zwischen KSL und Religionspädagogik. Ihr Eliminieren aus der Lehrbefähigungsvor-
schrift wird einmal nicht als Positivum der österreichischen Schulgeschichte vermerkt 
werden. Es wäre zu wünschen, dass dieser „Rückschritt“ – ein milderes Wort würde 
dem Sachverhalt nicht gerecht – sobald als möglich revidiert wird.
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